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Beitragsmodell des Hauptverbandes 

des Osnabrücker Landvolkes 

 

 

1. Allgemeines  
 

Der Hauptverband des Osnabrücker Landvolkes ist eine Interessenvertretung für 

landwirtschaftliche Betriebe und Familien in der Region Osnabrück. Mitglieder können 

Landwirte, landwirtschaftliche Unternehmen und andere Akteure aus der 

Landwirtschaft sein. 

 

Der Mitgliedsbeitrag basiert auf einen Grundbeitrag, welcher jährlich erhoben wird. 

Selbstbewirtschaftete und verpachtete landwirtschaftliche Nutzflächen werden in 

Beitragsklassen eingeordnet, auf deren Grundlage der Flächenbeitrag erhoben wird. Sofern 

Nutztiere gehalten werden, wird ein Zuschlag erhoben. Der Mitgliedsbeitrag ist durch einen 

Höchstbeitrag begrenzt. Der Sonderbeitrag für die Imagekampagne „Echt Grün – Eure 

Landwirte“ ist von dem Beitragsmodell unberührt.  

  

   Grundbeitrag  

+ ggf. Flächenbeitrag selbstbewirtschaftete Flächen  

+ ggf. Flächenbeitrag verpachtete Flächen  

+ ggf. Viehzuschlag  

  
= Beitrag (max. Höchstbeitrag)  

  

 

  

2. Grundbeitrag  
  

Es wird ein Grundbeitrag von 90,- € erhoben.  
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3. Flächenbeitrag  
  

Es wird jeweils für alle vorhandenen selbstbewirtschafteten 

Nutzflächen und/oder alle verpachteten Nutzflächen ein 

Flächenbeitrag gemäß der jeweiligen Beitragsklasse 

erhoben.  

  
Beitragsklasse 

(BK) 
Landwirtschaftliche  

Nutzfläche in Hektar 

(ha) 

Beitrag für 

selbstbewirtschaftete 

landwirtschaftliche 

Nutzfläche 

Beitrag für 

verpachtete 

landwirtschaftliche 

Nutzfläche 

1 1-5 ha 22,- Euro 11,- Euro 

2 5-10 ha 44,- Euro 22,- Euro 

3 10-20 ha 88,- Euro 44,- Euro 

4 20-30 ha 132,- Euro 66,- Euro 

5 30-40 ha 176,- Euro 88,- Euro 

6 40-50 ha 220,- Euro 110,- Euro 

7 50-75 ha 330,- Euro 165,- Euro 

8 75-100 ha 440,- Euro 220,- Euro 

9 > 100 ha 620,- Euro 310,- Euro 

Erläuterung: Bis z.B. 20,00 ha → BK 3 - Ab 20,01 ha → BK 4  

 

 

4. Zuschlag für Nutztierhaltung  

 

Es werden Zuschläge für die Tierhaltung auf Grundlage der Großvieheinheiten (GVE) in einem 

Betrieb erhoben. Bis 50 GVE wird kein Zuschlag erhoben. Von 50 bis 300 GVE wird ein 

Zuschlag von 20,- € erhoben. Ab 300 GVE wird ein Zuschlag von 30,- € erhoben. Eine Tabelle 

zur Berechnung der Großvieheinheiten der Landwirtschaftskammer Niedersachsen finden Sie 

unter www.lwk-niedersachsen.de, indem Sie in der Suche den Webcode 01035947 eingeben.  

 

5. Höchstbeitrag  

 

Der Höchstbeitrag für Mitglieder (Grundbeitrag, Flächenbeitrag und Zuschlag für die 

Tierhaltung) beträgt 700,- € im Jahr.  


